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Arbeitsmaterialien

Baugesetzbuch - BauGB mit Verordnungen, 

Gesetzestext, z.B. Beck-Verlag

Bayerische Bauordnung – BayBO und 

ergänzende Bestimmungen, Gesetzestext, z.B. 

Beck-Verlag oder Rehm-Verlag



Themenübersicht

Überblick über das öffentliche Baurecht

Probleme des Bauplanungsrechts

Zulässigkeit von Bauvorhaben

Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörde

Abstandsflächen



Einführung

Architekten müssen sich immer mehr mit 

Rechtsfragen auseinandersetzen

Es genügt dabei nicht alleine die Kenntnis der 

wichtigsten baurechtlichen Vorschriften

Vielmehr ist die Kenntnis der systematischen 

Zusammenhänge des Baurechts notwendig

Auf diese Weise können Haftungsrisiken

vermieden werden



I. Teil

Überblick über das 

öffentliche Baurecht



Einführungsfälle (1)

Urlauberin U hat im Allgäu einen

wunderschönen Platz auf einer einsamen

und idyllisch gelegenen Almwiese entdeckt.

Sie würde sich hier gern ein Ferienhaus

errichten. Darf sie das?



Einführungsfälle (2)

Die in der Nähe von Augsburg gelegene

Gemeinde G hat von einem Landwirt, der

seine Landwirtschaft aufgibt, große

Grundstücksflächen erworben. Die Gemeinde

will dieses Gebiet zu einem Gewerbegebiet

entwickeln. Ist dies möglich?



Einführungsfälle (3)

Das Landratsamt S erhält eine anonyme

Anzeige, dass in der Waldstraße 1 an der

Grenze eine große Garage gebaut wird. Diese

sei wohl nicht genehmigt und außerdem viel

zu groß. Das Landratsamt solle einen

Mitarbeiter vorbeischicken, der dort nach dem

Rechten sehen soll. Ist das Landratsamt

hierfür zuständig?



Einführungsfälle (4)

Grundstückseigentümer L erhält von der

kreisfreien Stadt S die Genehmigung, sein

Kino in eine Diskothek umzubauen.

Nachbarin B wendet sich bei der Stadt gegen

die Genehmigung, weil sie Lärmbelästigung

und wild parkende Fahrzeuge befürchtet.

Wäre eine Klage der B erfolgreich?



Einführungsfälle (5)

B möchte in der Gemeinde R ein 15 m hohes

Mehrfamilienhaus errichten. Es existiert ein

Bebauungsplan. Architekt A hat bei der

Gemeinde Bauvorlagen eingereicht, die genau

den Vorgaben des Bebauungsplans

entsprechen. Nach einem Monat haben sich

weder die Gemeinde noch das Landratsamt

gemeldet. A gibt nun dem beauftragten

Bauunternehmen das Startsignal für den

Baubeginn. Darf mit dem Bau begonnen

werden?



Was regelt das Öffentliche Baurecht?

Öffentliches Baurecht

Wo darf gebaut werden?Was darf gebaut werden?

Wie darf gebaut werden? Wie darf es genutzt

werden?



Gesetzliche Grundlagen des Öffentlichen 
Baurechts

Art. 14 Grundgesetz

Baugesetzbuch (BauGB)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Bayerische Bauordnung (BayBO)

Raumordnungsgesetz (ROG)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG)

Planzeichenverordnung



Das öffentliche Baurecht

Öffentliches 
Baurecht

Bauplanungsrecht Bauordnungsrecht



Das Bauplanungsrecht

 Regelt  Art und Umfang der zulässigen Bodennutzung (Planung)

 Regelungen bzgl. der Bauleitplanung (z.B. Aufstellung eines 

Bebauungsplans)

 Planungsrechtliche Zulässigkeit von Einzelbauvorhaben

 Gesetzgebungskompetenz des Bundes

 Maßgebliche Rechtsvorschriften:

 Baugesetzbuch (BauGB)

 Baunutzungsverordnung (BauNVO)

 Planzeichenverordnung (PlanzV)

 Raumordnungsgesetz (ROG)

WO darf WAS gebaut werden ?



Das Bauordnungsrecht

 Regelt die ordnungsrechtlichen Anforderungen an ein konkretes 

Bauwerk (Sicherheitsrecht; „Baupolizei“) 

 Brandschutz

 Standsicherheit

 Abstandsflächen

 Regelt das bauaufsichtliche Verfahren

 Welche Vorhaben sind genehmigungspflichtig?

 Welche Bauaufsichtsbehörden gibt es?

 Welche Befugnisse haben die Bauaufsichtsbehörden?

 Gesetzgebungskompetenz der Länder

 Maßgebliche Rechtsvorschriften:

 Bayerische Bauordnung (BayBO)

 Bauvorlagenverordnung (BauVorlV)

 Prüfsachverständigenverordnung (PrüfVBau)

 Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV)

WIE darf gebaut werden?



Bauplanungs-/Bauordnungsrecht

Bauplanungsrecht Bauordnungsrecht

BauGB BayBO

wo + was wie



Einführungsfälle (1)

Urlauberin U hat im Allgäu einen

wunderschönen Platz auf einer einsamen

und idyllisch gelegenen Almwiese entdeckt.

Sie würde sich hier gern ein Ferienhaus

errichten. Darf sie das?



Einführungsfälle (2)

Die in der Nähe von Augsburg gelegene

Gemeinde G hat von einem Landwirt, der

seine Landwirtschaft aufgibt, große

Grundstücksflächen erworben. Die Gemeinde

will dieses Gebiet zu einem Gewerbegebiet

entwickeln. Ist dies möglich?



Einführungsfälle (3)

Das Landratsamt S erhält eine anonyme

Anzeige, dass in der Waldstraße 1 an der

Grenze eine große Garage gebaut wird. Diese

sei wohl nicht genehmigt und außerdem viel

zu groß. Das Landratsamt solle einen

Mitarbeiter vorbeischicken, der dort nach dem

Rechten sehen soll. Ist das Landratsamt

hierfür zuständig?



Einführungsfälle (4)

Grundstückseigentümer L erhält von der

kreisfreien Stadt S die Genehmigung, sein

Kino in eine Diskothek umzubauen.

Nachbarin B wendet sich bei der Stadt gegen

die Genehmigung, weil sie Lärmbelästigung

und wild parkende Fahrzeuge befürchtet.

Wäre eine Klage der B erfolgreich?



Einführungsfälle (5)

B möchte in der Gemeinde R ein 15 m hohes

Mehrfamilienhaus errichten. Es existiert ein

Bebauungsplan. Architekt A hat bei der

Gemeinde Bauvorlagen eingereicht, die genau

den Vorgaben des Bebauungsplans

entsprechen. Nach einem Monat haben sich

weder die Gemeinde noch das Landratsamt

gemeldet. A gibt nun dem beauftragten

Bauunternehmen das Startsignal für den

Baubeginn. Darf mit dem Bau begonnen

werden?



Baurecht

Öffentliches 
Baurecht

Privates 
Baurecht

Zweiteilung des Baurechts



Öffentliches Baurecht

Staat

Privatperson

Öffentliches Baurecht

• Bauaufsichtsbehörde
Der Bereich des

Öffentlichen Baurechts

regelt das Verhältnis

zwischen Staat und

den am Bau beteiligten

Privatpersonen

• Bauherr



Öffentliches Baurecht

Staat

Privatperson

• Bauaufsichtsbehörde

Art. 3 BayBO:

Anlagen sind unter

Berücksichtigung der

Belange der Baukultur,

insbesondere der

anerkannten Regeln der

Baukunst, so anzuordnen,

zu errichten, zu ändern

und instand zu halten,

dass die öffentliche

Sicherheit und Ordnung,

insbesondere Leben und

Gesundheit, und die

natürlichen

Lebensgrundlagen nicht

gefährdet werden. ….

• Bauherr

Gegenstand dieses

Verhältnisses ist vor

allem die staatliche

Schutz- und

Fürsorgepflicht für die

Allgemeinheit



Privates Baurecht

Staat

Privatperson

• Bauaufsichtsbehörde

• Bauherr

Privatperson

Privates Baurecht

• Architekt

• Ingenieur

• Bauunternehmer

• Handwerker

• Sonderfachleute

Der Bereich des

Privaten Baurechts

regelt die

Rechtsbeziehungen

zwischen den am

Bau beteiligten

Privatpersonen.

Gegenstand sind vor

allem vertragliche

Verhältnisse (z.B.

Architektenvertrag)



Privates Baurecht

Staat

Privatperson

• Bauaufsichtsbehörde

• Bauherr

Privatperson

Privates Baurecht

• Architekt

• Ingenieur

• Bauunternehmer

• Handwerker

• Sonderfachleute

§ 631 BGB:

Gegenstand des Werk-

vertrags kann sowohl die

Herstellung oder Ver-

änderung einer Sache

als auch ein anderer

durch Arbeit oder

Dienstleistung herbei-

zuführender Erfolg sein

Die meisten Verträge im

Baubereich sind Werk-

verträge. Geschuldet ist

die Herbeiführung eines

Erfolges, die bloße

Tätigkeit genügt nicht.



Zweiteilung des Baurechts

Öffentliches Baurecht Privates Baurecht

• Regelt die Rechtsbeziehungen 

zwischen Bürger - Staat

• Über-/Unterordnungsverhältnis

• Staat (Bauaufsichtsbehörde) 

handelt idR durch Verwaltungsakte 

(z.B. Baugenehmigung)

• BauGB, BauNVO, BayBO

• Zuständigkeit der 

Verwaltungsgerichte

• Regelt die Rechtsbeziehungen 

zwischen Privatpersonen (Bürger –

Bürger)

• Gleichrangigkeit der Parteien

• Parteien schließen Verträge (z.B. 

Architektenvertrag, Bauvertrag)

• BGB, VOB/B, HOAI

• Zuständigkeit der Zivilgerichte 

(Amtsgericht, Landgericht)



Zweiteilung des Baurechts

Stellung des Architekten

Erfüllung der Ver-

pflichtungen aus dem mit

dem Bauherrn ge-

schlossenen Architekten-

vertrag (Werkvertrag)

Einhaltung der bau-

ordnungsrechtlichen bzw.

öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften

Wichtig: Kenntnis und ständige Fortbildung auf dem Gebiet des 

Öffentlichen Baurechts ist zwingend, um spätere Haftungsansprüche

zu vermeiden!



Übung

Fall 1: Zwischen dem Bauherrn und der Baufirma wird ein Werkvertrag

bzgl. des Baus eines Einfamilienhauses geschlossen. Bei der Abnahme

erkennt der Architekt Mängel. Die Baufirma ist der Auffassung, dass das

Haus mangelfrei ist. Welches Gericht ist für einen Rechtsstreit zwischen

dem Bauherrn und der Baufirma zuständig?



Übung

Fall 1: Zwischen dem Bauherrn und der Baufirma wird ein Werkvertrag

bzgl. des Baus eines Einfamilienhauses geschlossen. Bei der Abnahme

erkennt der Architekt Mängel. Die Baufirma ist der Auffassung, dass das

Haus mangelfrei ist. Welches Gericht ist für einen Rechtsstreit zwischen

dem Bauherrn und der Baufirma zuständig?

Fall 2: Ein Bauherr kommt zu Ihnen. Bevor er Sie mit der Planung

beauftragt, will er wissen, ob sein Grundstück überhaupt mit einem

Mehrfamilienhaus bebaut werden darf und welche Abstandsflächen er

zum Nachbargebäude einhalten muss. Handelt es sich hier um eine

Fragestellung des Privaten oder des Öffentlichen Baurechts?



Ursprünge des Öffentlichen Baurechts

 Wachsende Städte und immer dichter werdende Besiedlung 

führten zu größerer Brandgefahr

 Stärkere Reglementierung - zunächst regional, später landesweit

 Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, 1794

 „In der Regel ist jeder Eigenthümer seinen Grund und Boden mit Gebäuden 

zu besetzen und sein Gebäude zu verändern wohl befugt. Doch soll zum 

Schaden oder zur Unsicherheit des gemeinen Wesens oder zur 

Verunstaltung der Städte und öffentlichen Plätze, kein Bau und keine 

Veränderung vorgenommen werden. Wer also einen neuen Bau in Städten 

anlegen will, muß davon der Obrigkeit zur Beurtheilung Anzeige 

machen.“

 Damals: generelle Baufreiheit

 Später: konkretere gesetzliche Regelungen



Grenzen der Baufreiheit

Baufreiheit

Art. 14 Grundgesetz:

Das Eigentum wird

gewährleistet.

Inhalt und

Schranken werden

durch die Gesetze

bestimmt.

Bauleitplanung

Naturschutz

Immissionsschutz Denkmalschutz

Brandschutz

Nachbarrechte



Die Gesetzgebungszuständigkeit

 Hintergrund der Aufteilung in Bundesrecht (BauGB) und 

Landesrecht (BayBO): Unterschiedliche 

Gesetzgebungszuständigkeit

 Art.70 Abs.1 GG: Die Bundesländer haben das Recht der Gesetzgebung, 

soweit das Grundgesetz nicht dem Bund Gesetzgebungsbefugnisse verleiht

 Art. 74 Abs.1 Nr.18 GG: „Bodenrecht“ ist Teil der konkurrierenden 

Gesetzgebung (vorrangige Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes)

 „Bodenrecht“: nur Bauplanungsrecht, nicht Bauordnungsrecht

• Bundesrecht

• BauGB, BauNVO
Bauplanungsrecht

• Landesrecht

• BayBO
Bauordnungsrecht



Zuständigkeiten im Baurecht

Oberste 
Bauaufsichts-

behörde

Höhere 
Bauaufsichtsbehörde

Untere Bauaufsichtsbehörde

 Kreisverwaltungsbehörden (Landratsämter)

 Kreisfreie Städte (z.B. Augsburg)

 Große Kreisstädte

 Delegationsgemeinden (bestimmte leistungs-

fähige kreisangehörige Gemeinden),

(z.B. Friedberg)

 Regierungen (z.B. Regierung v. Schwaben)

 Bayerisches Staatsministerium d. Innern



Aufgaben der Bauaufsichtsbehörden

 Untere Bauaufsichtsbehörde

 Erteilung der Baugenehmigung

 Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Beseitigungsanordnung

 Höhere Bauaufsichtsbehörde

 Aufsicht über die Untere Bauaufsichtsbehörde

 Genehmigung der Flächennutzungspläne der Kommunen

 Oberste Bauaufsichtsbehörde

 Aufsicht über nachgeordnete Behörden

 Erlass von Verordnungen und verwaltungsinterner Vorschriften



II. Teil

Planungsrecht



Die verschiedenen Planungsstufen

Raumordnungsgesetz des Bundes

Bayerisches Landesplanungsgesetz

Landesentwicklungsprogramm  
LEP

Regionalpläne

Flächennutzungsplan

Bebauungsplan

Erteilung 
Baugeneh-

migung

Bau des 
Hauses

Raumordnung

Bauordnungs-

recht

Bauleitplanung



Raumordnung und Bauleitplanung

 Aufgabe der Planung

 Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

 Unterscheide:

 Planungsrecht des Bundes und der Länder (Raumordnung, LEP, 

Regionalplanung)

 Planungsrecht der Gemeinden (Bauleitplanung, d.h. Flächennutzungspläne 

und Bebauungspläne)

 Systematik der Planung

 Entwicklung des nachfolgenden Plans aus dem Vorherigen

 Die nachfolgenden Pläne werden immer konkreter und verbindlicher



Die verschiedenen Planungsstufen

Raumordnungsgesetz des Bundes

Bayerisches Landesplanungsgesetz

Landesentwicklungsprogramm  
LEP

Regionalpläne

Flächennutzungsplan

Bebauungsplan

Erteilung 
Baugeneh-

migung

Bau des 
Hauses

Raumordnung

Bauordnungs-

recht

Bauleitplanung



Das Landesentwicklungsprogramm

 Das LEP enthält insbesondere Aussagen über

 die Einteilung des Staatsgebiets in Regionen

 die zentralen Orte und die Grundsätze für ihren weiteren Ausbau

 die nachhaltige Sicherung und Entwicklung der natürlichen 

Lebensgrundlagen und nachhaltige Wasserwirtschaft (z.B. Vorranggebiete 

für den Hochwasserschutz)

 die nachhaltige gewerbliche Wirtschaft und Dienstleistungen (z.B. 

Tourismuswirtschaft)

 die nachhaltige Land- und Forstwirtschaft (z.B. besondere Berücksichtigung 

der bäuerlichen Landwirtschaft in der Bauleitplanung)

 die nachhaltige technische Infrastruktur (z.B. Einbindung Bayern in das 

Europäische Eisenbahnnetz)

 die nachhaltige Siedlungsentwicklung (z.B. Freihaltung von besonders 

schützenswerten Landschaftsteilen)



www.landesentwicklung.bayern.de



Die verschiedenen Planungsstufen

Raumordnungsgesetz des Bundes

Bayerisches Landesplanungsgesetz

Landesentwicklungsprogramm  
LEP

Regionalpläne

Flächennutzungsplan

Bebauungsplan

Erteilung 
Baugeneh-

migung

Bau des 
Hauses

Raumordnung

Bauordnungs-

recht

Bauleitplanung



Regionalplan

 Regionalpläne enthalten z.B.

 die Festlegung der zentralen Orte der Grundversorgung und 

Siedlungsschwerpunkte

 Raumbedeutsame Festlegungen zum Siedlungswesen, zum Verkehr, zur 

Kultur und zur Freiraumsicherung

 Bayern: 

 18 Regionen in Bayern 

 Regionalpläne werden von den regionalen Planungsverbänden erarbeitet

 Mitglieder der regionalen Planungsverbände sind Städte, Gemeinden und 

Landkreise

 Region/Planungsverband „Augsburg“: Stadt Augsburg, Landkreise Aichach-

Friedberg, Augsburg, Dillingen und Donau-Ries (ca. 830.000 Einwohner)





Die verschiedenen Planungsstufen

Raumordnungsgesetz des Bundes

Bayerisches Landesplanungsgesetz

Landesentwicklungsprogramm  
LEP

Regionalpläne

Flächennutzungsplan

Bebauungsplan

Erteilung 
Baugeneh-

migung

Bau des 
Hauses

Raumordnung

Bauordnungs-

recht

Kommunale 

Bauleitplanung



Kommunale Planungshoheit

 Art. 28 Abs.2 GG, Art. 11 BV – „Selbstverwaltungsgarantie“

 § 2 Abs.1 BauGB

 „Im Rahmen der Gesetze“

 Auch die Gemeinden sind im Rahmen der Planung an die gesetzlichen 

Vorschriften gebunden

 Der Kern des gemeindlichen Selbstverwaltungsrechts darf dabei nicht 

angetastet werden („Wesensgehaltsgarantie“)

 Je wichtiger die gesetzliche Vorschrift, desto mehr darf sie das 

gemeindliche Selbstverwaltungsrecht beschränken

„Den Gemeinden muss dass Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen 

Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.“

„Die Bauleitpläne sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung aufzustellen.“

Die Planungshoheit der Gemeinden wird nicht schrankenlos gewährleistet



Zweistufiges System kommunaler 
Bauleitplanung

1.Stufe

• Flächennutzungsplan

2.Stufe

• Bebauungsplan



Der Flächennutzungsplan

1.Stufe

• Flächennutzungsplan



















































Der Flächennutzungsplan

 Funktion des Flächennutzungsplans

 § 5 Abs.1 BauGB

 Vorbereitender Bauleitplan

 Enthält „Darstellungen“

 Nur ein Flächennutzungsplan pro Gemeinde, der sich regelmäßig auf das 

gesamte Gemeindegebiet erstreckt

 Weist einen relativ geringen Detaillierungsgrad auf

 Grds. muss ein Flächennutzungsplan vorhanden sein, bevor ein 

Bebauungsplan entwickelt und beschlossen werden kann (zeitliche 

Priorität der Flächennutzungsplanung)

 Langfristige Planung (ca.15-20 Jahre)

„Im Flächennutzungsplan ist für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten 

städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 

Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen.“



Der Flächennutzungsplan

 Inhalt des Flächennutzungsplans

 Aufzählung in § 5 Abs.2 BauGB (nicht abschließend), u.a.:

 Bauflächen (Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, gewerbliche Bauflächen, 

Sonderbauflächen), § 1 Abs.1 BauNVO

 Baugebiete, § 1 Abs.2 BauNVO

 Infrastruktureinrichtungen

 Verkehrliche Verbindungen

 Grünzüge

 Ökologische Ausgleichsflächen und –maßnahmen

 Flächen für Landwirtschaft oder Wald

 Darstellung nur der Grundzüge der beabsichtigten bodenpolitischen 

Entwicklung der Gemeinde

Beachte: Die Gemeinde muss abwägen, wie detailliert der Flächennutzungsplan sein soll. 

Zum einen muss der Flächennutzungsplan so konkret sein, dass er den Rahmen für den 

späteren Bebauungsplan bilden kann. Auf der anderen Seite soll der Flächennutzungsplan 

auch noch genug Spielraum bieten, um die konkrete bauliche Ausgestaltung vorzunehmen, 

also die Gemeinde nicht zu eng binden.



Der Flächennutzungsplan

 Rechtliche Wirkungen

 Keine unmittelbare rechtliche Wirkung für den einzelnen 

Grundstückseigentümer (kein Baurecht)

 Keine Satzung mit Rechtsnormcharakter

 Grds. keine Anfechtungsmöglichkeit mit der Normenkontrolle gem. § 47 

VwGO (nur inzidente Kontrolle)

Beispiel: Der Eigentümer eines Grundstücks, das im Flächennutzungsplan als 

Wohnbaufläche dargestellt ist, beantragt eine Baugenehmigung für ein Wohnhaus. Ein 

Anspruch auf Baugenehmigung allein aufgrund der Darstellung im Flächennutzungsplan 

besteht nicht. Auch besteht aufgrund des Flächennutzungsplans kein Anspruch des 

Grundstückseigentümers, einen Bebauungsplan aufzustellen.

Beispiel: Im Außenbereich ist ein Vorhaben idR dann unzulässig, wenn es den Darstellungen 

des Flächennutzungsplans widerspricht. Falls deshalb die Baugenehmigung abgelehnt wird, 

wird das Gericht bei der Klage des Bauwerbers auf Erteilung der Baugenehmigung auch 

prüfen, ob der Flächennutzungsplan rechtlich in Ordnung ist. 







Der Bebauungsplan

2.Stufe

• Bebauungsplan






































